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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, Untere Naturschutzbehörde (26.06.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die avifaunistische Untersuchung wurde von dem Büro PlanÖ durchgeführt. 

Im Ergebnis wurde ein betroffener Reviervogel im Plangebiet erfasst, für welches 

eine gebietsexterne Ausgleichsfläche im Rahmen der Plankarte 2 in die Planung 

aufgenommen wurde. Die Ergebnisse der Untersuchung, der artenschutzrechtliche 

Fachbeitrag, werden dann zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage 

mitausgelegt. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht wird ent-

sprechend inhaltlich vertieft. 

Zum Entwurf wird eine Alternativendiskussion aus raumordnerischer und natur-

schutzrechtlicher Sicht vorgenommen, eine VSG-Verträglichkeitsprognose und/oder 

Prüfung erarbeitet und auch die Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen aus-

gewertet. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der VSG-

Verträglichkeitsprognose/-prüfung mitberücksichtigt. 

Die geforderte faunistische Untersuchung wurde durchgeführt. Die Ergebnisse und 

Erkenntnisse der Untersuchung, die in Form des artenschutzrechtlichen Fachbeitra-

ges dokumentiert wurden, werden zum nächsten Schritt der Entwurfsoffenlage mit 

ausgelegt und bei den weiteren Fachplanungen und Bewertungen berücksichtigt. 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Umweltbericht 

wird um eine Natura-2000-Verträglichkeitsprognose ergänzt. 

Hierzu fand ein Abstimmungstermin mit der Unteren Naturschutzbehörde statt, in 

dem der Umfang der Verträglichkeitsprognose besprochen wurde.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise zur Novellierung der Roten Liste der Brutvögel werden zur 

Kenntnis genommen. 

Die aktualisierte Rote Liste der Brutvögel liegt der avifaunistischen Untersuchung 

(Stand April 2026) zugrunde und wird in der Erhebung entsprechend herangezogen. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise auf mögliche Artenvorkommen im Plangebiet werden zur 

Kenntnis genommen und wurden an den Artenschutzgutachter weitergegeben. 

Das avifaunistische Gutachten ist vorliegend und als Reviervögel wurde die Feldler-

che identifiziert. Der überwiegende Teil der hier aufgelisteten Arten wurde lediglich 

im Umfeld, jedoch nicht im Plangebiet kartiert. Die genauen Ausführungen hierzu 

können dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag entnommen werden, welcher eben-

falls Gegenstand der Entwurfsoffenlage sein wird. 

 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht ein 

Pflegekonzept integriert. Gleichzeitig werden die Schafbeweidung und die 

Mindesthöhe der Modultische von 1,0 m mit in die textlichen Festsetzungen 

aufgenommen. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-

nung in Abhängigkeit der Ergebnisse der faunistischen Erhebungen festge-

setzt. Im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung wird auch die Be-

einträchtigung des Landschaftsbildes in die Bewertung eingestellt.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird nach dem jetzigen Planungsstand davon ausgegangen, dass die notwendi-

gen Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (natur- und (möglicherweise) ar-

tenschutzrechtlicher Natur) im Sinne von Aufwertungen innerhalb des Solarparks 

umgesetzt werden können. 

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und mit dem Vorhabenträger 

angestimmt.  

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der arten-

schutzrechtlichen Untersuchungen und die VSG-Verträglichkeitsprüfung sind 

abzuwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 

Bebauungsplan „Solarpark Gilgtalhöfe“     Seite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises, Wasser- u. Bodenschutz (19.06.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die wasserwirtschaftlichen Belange werden in Kapitel 9 („Wasserwirtschaft und 

Grundwasserschutz“) entsprechend den Vorgaben der Arbeitshilfe zur Berücksichti-

gung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung (Stand 08/2023) 

berücksichtigt. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet, sodass vorliegend kein 

weiterer Handlungsbedarf entsteht. In der Begründung wird die aktuelle Arbeitshilfe 

verwendet, in der auch Hinweise zum Hochwasserschutz und zur Hochwasservor-

sorge aufgeführt werden. 
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet oder überschwemmungsgefährdeten Gebiet. Eine Versiegelung findet 

nicht statt, so dass es im Plangebiet nicht zu maßgeblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes kommt. 

Das Thema Starkregenereignisse wird noch einmal in der Begründung und im Um-

weltbericht behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es sind keine maßgeblichen Bodenbewegungen im Plangebiet geplant. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da die Fläche im Plangebiet nicht versiegelt werden soll und der Eingriff in den Bo-

den sich auf den punktuellen Eingriff durch die Trägerpfosten der Solartische be-

schränkt, ist kein separates Bodenschutzgutachten erforderlich.  

 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. Zusätzlich werden Hinweise für die nachfolgende Umsetzung der 

Planung mit in die textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen mit aufge-

nommen. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Anregungen in 

den Umweltbericht integriert. 

 

Die Hinweise beziehen sich primär auf die nachfolgenden Planungsebenen und sind 

z.B. bei der Bauausführung zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 

Bebauungsplan „Solarpark Gilgtalhöfe“     Seite 9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Das Plangebiet wird nicht als Alstandort bzw. durch Altlasten beeinträchtigte Fläche 

im Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS-AG) des 

Landes Hessen aufgeführt. Dadurch entsteht kein weiterer Handlungsbedarf für die 

verbindliche Bauleitplanung. 

 

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von amtlich festgesetzten Trinkwasser- und 

Heilquellenschutzgebieten. Somit entsteht kein weiterer Handlungsbedarf für die 

verbindliche Bauleitplanung. 

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet umfasst keine Gewässer i.S.d. §§ 2 und 3 WHG und liegt ebenfalls 

außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten i.S.d. §§ 76 ff. WHG i.V.m. 

§§ 45 und 46 HWG. Dadurch entsteht kein weiterer Handlungsbedarf auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung. 

 

 

zu 12.: Die Hinweise auf die wasserrechtlichen Vorgaben werden zur Kenntnis 

genommen. 

Sie sind im Rahmen der nachfolgenden Entwässerungsplanung, Bauantragsverfah-

ren und Bauausführung zu beachten. Entsprechende Hinweise und textliche Fest-

setzungen erfolgten bereits im Bebauungsplan. 

 

 

zu 13.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Entsprechende wasserrechtliche Festsetzung i.S.d. § 55 WHG sind Bestandteil des 

Bebauungsplanes. 
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zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt. 

Die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgenden Entwässerungsplanung, im Bauan-

tragsverfahren und Bauausführung zu beachten. 

 

 

 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 16.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen. 

Aus Sicht des Sachgebietes Wasser- und Bodenschutz liegen keine Einwände ge-

gen den Bebauungsplan sowie gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes vor. 
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Naturschutzinitiative e.V. Quirnbach (15.06.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind sachlich jedoch nur 

teilweise zutreffend. 

Die im Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016/2020 aufgeführten Vorbehaltsge-

biete für Photovoltaikfreiflächenanlagen stellen einen raumordnerischen Grundsatz 

dar und sind als Angebotsplanung zu bewerten. Insofern widerspricht die vorliegende 

Planung nicht dem Teilregionalplan. 

 

 

zu 1b.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf wird eine 

Natura-2000-Verträglichkietsprüfung durchgeführt.  

 

 

zu 1c.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse des be-

reits beauftragten Faunistischen Gutachtens werden im weiteren Planungspro-

zess bewertet und in die Planung eingestellt.  

 

 

zu 1d.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfah-

ren im Umweltbericht bewertet.  

Hier dürften auch die Ergebnisse der Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung maßgeb-

lich sein.  
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf wird eine 

Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen, der Vorgaben des Teilregional-

planes und der Vorgaben der Regionalplanung durchgeführt.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die zuständige Behörde 

hat der Planung im Grundsatz nicht widersprochen. Die Anregungen werden 

daher im weiteren Planverfahren wie folgt behandelt:  

 

Die Stadt Ulrichstein führt in diesem Zusammenhang eine  

- Alternativendiskussion durch,  

- wertet die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchungen 

aus, 

- führt eine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung durch, und 

- prüft die optische Beeinträchtigung der hist. Silhouette der Burgruine 

Ulrichstein. 

 

Diese o.g. Untersuchungen werden durchgeführt. Die Obere Landesplanungsbehör-

de des RP Gießen hat mit Stellungnahme vom 11.06.2024 der Planung nicht grund-

sätzlich widersprochen und auf die planerische Auseinandersetzung mit der Gebiets-

kulisse (VBG Natur und Landschaft) und der möglichen Beeinträchtigung der Burgru-

ine Ulrichstein hingewiesen. Zum Entwurf wird daher eine Bestandsaufnahme der 

vorhandenen Anlagen, der Vorgaben des Teilregionalplanes und der Vorgaben der 

Regionalplanung durchgeführt. Die Im Teilregionalplan Energie geforderte Alterna-

tivendiskussion wurde bereits in der Begründung des Bebauungsplanes abgearbeitet 

und vom Dez. 31 als nachvollziehbar begründet angesehen. Auch das Thema der 

Inanspruchnahme von VRG und VBG für Landwirtschaft mit 2% je Kommune (Ziel 

2.3-4) wird eingehalten. Auch die mit der Gebietsverordnung zu vereinbarende Be-

wirtschaftung und Pflege des Grünlandes im Solarpark wird mit den zuständigen 

Behörden abgestimmt (Kreis UNB, RP ONB, RP OLB). 

Die Ergebnisse werden dann vor der öffentlichen Auslegung mit dem RP Dez. 31 

abschließend abgestimmt.  

Die im Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016/2020 aufgeführten Vorbehaltsge-

biete für Photovoltaikfreiflächenanlagen stellen einen raumordnerischen Grundsatz 

dar und sind als Angebotsplanung zu bewerten. Insofern widerspricht die vorliegen-

den Planung nicht dem Teilregionalplan. Hinzu kommt eine neue Gewichtung der 

Belange in Planungsprozessen, die nach Verabschiedung und Genehmigung des 

Teilregionalplanes in Kraft getreten ist, verwiesen wird auf § 2 EEG.  

 
Nachfolgend ein Auszug aus der Stellungnahme der Oberen Landesplanungsbehör-
de vom 11.06.2024. 
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Stellungnahme RP, Dez. 31 vom 11.06.2024 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die zuständige Behörde 

hat der Planung im Grundsatz nicht widersprochen und bisher kein Zielabwei-

chungsverfahren gefordert (siehe Stellungnahme unter zu 3). 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die 

Aussagen unter zu 1. bis zu 4. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die zuständige Behörde 

hat zu entscheiden, ob die vorliegende Planung raumbedeutsam ist und ob 

eine Zielabweichungsverfahren erforderlich wird. Verwiesen wird auf die Aus-

sagen unter zu 1. bis zu 4. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der VSG-

Verträglichkeitsprognose/-prüfung untersucht. 

Die geforderte faunistische Untersuchung wird gegenwärtig durchgeführt. Die Ergeb-

nisse und Erkenntnisse der Untersuchung, die in Form des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages dokumentiert werden, werden zum nächsten Schritt der Entwurfsof-

fenlage mit ausgelegt und bei den weiteren Fachplanungen und Bewertungen be-

rücksichtigt. 

Diesbezüglich erfolgt auch eine Abstimmung mit den zuständigen Behörden (Kreis 

UNB, RP ONB, RP OLB) vor der Entwurfsoffenlage, inwieweit die Planung mit den 

Vorgaben des EU-Vogelschutzgebietes vereinbar ist. Hierbei wird auch die Frage 

geklärt, ob es für die gegenständliche Planung noch Reservekapazitäten im Hinblick 

auf kumulierende Beeinträchtigungen wie Windkraft und andere PV-Anlagen im 

Stadtgebiet gibt oder nicht. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt und der Vorha-

benträger prüfen die aktuellen Vorgaben des EEG´s und nehmen hierzu weitere 

Erläuterungen in der Begründung auf.  
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag und im Umweltbericht berücksichtigt. 

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und mit der zuständigen 

Fachbehörde abgestimmt. In der Umweltprüfung wird man sich mit der Thema-

tik auseinandersetzen. 

 

 

zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verweisen wird auf die Ausführungen unter zu 1. bis zu 11. 
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Anlage 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (05.06.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 

9 Abs. 6 BauGB in die Plankarte übernommen sowie in der Begründung zum 

Bebauungsplan angeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Adressat der vorgebrachten Anregungen und Hinweise ist die nachfolgende Pla-

nungsebene (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 

Bebauungsplan „Solarpark Gilgtalhöfe“     Seite 21 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan angeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Adressat der vorgebrachten Anregungen und Hinweise ist die nachfolgende Pla-

nungsebene (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.). 
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Regierungspräsidium Gießen, (11.06.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 1a.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung des 

Bebauungsplanes ergänzt. 

 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und inhaltlich in die Begrün-

dung integriert. 

Es wird sich zum Entwurf vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt, inwiefern 

durch die Ausweisung eines Sondergebietes zur Errichtung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlage eine erhebliche optische Beeinträchtigung der landschaftsprägen-

den historischen Silhouetten (Burgruine Ulrichstein) vorbereitet wird. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der VSG-

Verträglichkeitsprognose/-prüfung untersucht. 

Die geforderte faunistische Untersuchung wird gegenwärtig durchgeführt. Die Ergeb-

nisse und Erkenntnisse der Untersuchung, die in Form des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages dokumentiert werden, werden zum nächsten Schritt der Entwurfsof-

fenlage mit ausgelegt und bei den weiteren Fachplanungen und Bewertungen be-

rücksichtigt. 

Diesbezüglich erfolgt auch eine Abstimmung mit den zuständigen Behörden (Kreis 

UNB, RP ONB, RP OLB) vor der Entwurfsoffenlage, inwieweit die Planung mit den 

Vorgaben des EU-Vogelschutzgebietes und den raumordnerischen Vorgaben ver-

einbar ist. Hierbei wird auch die Frage geklärt, ob es für die gegenständliche Planung 

noch Reservekapazitäten im Hinblick auf kumulierende Beeinträchtigungen wie 

Windkraft und andere PV-Anlagen im Stadtgebiet gibt oder nicht. 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Belange des Grundwasserschutzes bleiben von der vorliegenden Planung unbe-

rührt. 
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtliche Überschwemmungsgebiete 

werden durch den vorliegenden Geltungsbereich nicht tangiert. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird die Entwässerungsfunktion des Wegesei-

tengraben unverändert beibehalten. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme des FD Wasser- und Bodenschutz wurde in die vorliegende 

Auswertung eingestellt.  

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Durch die Planung werden keine Erdbewegungen oder maßgebliche Versiegelungen 

vorbereitet.  
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Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung sind Abfallentsorgungsanlagen bzw. Deponien 

i.S.d. § 35 Abs. 1 und 2 KrWG nicht betroffen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Belange der Abfallwirtschaft werden durch die vorliegende Planung nicht berührt.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis in der Be-

gründung nachrichtlich übernommen. 

Durch die Planung werden keine Bau-, Abriss- und Erdbewegungen oder maßgebli-

che Versiegelungen vorbereitet.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Pla-

nungsebenen (Baugenehmigungsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung) 

beziehen. 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung 

mit aufgenommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Pla-

nungsebenen (Baugenehmigungsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung) 

beziehen. 
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Immissionsschutz II 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die geforderte Lichtimmissionsprognose wird zum Entwurf hin durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergaufsicht 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Belange bergrechtlicher Natur bleiben von der vorliegenden Planung unberührt. 
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Landwirtschaft 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben des Teilregio-

nalplan Energie Mittelhessen 2016/2020 werden im Verfahren geprüft. 

Der Teilregionalplan 2016/2020 legt eine maximale Flächeninanspruchnahme durch 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen von maximal 2% der Vorrang- und Vorbehaltsgebie-

te für Landwirtschaft fest. Das Dez. 31 hat in der vorliegenden Stellungnahme des 

RP´s diesbezüglich aufgeführt, das die 2% durch die vorliegende Planung eingehal-

ten werden kann. Dies wird im Begründungsdokument textlich ergänzt. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird in die textlichen 

Festsetzungen integriert. 

Die Folgenutzung des Plangebietes nach Ablauf des Baurechts auf Zeit über eine 

textliche Festsetzung als „Grünland“ festgesetzt. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Prüfung der Agri-PV-

Variante wird in die Begründung zum Entwurf aufgenommen. 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Obere Forstbehörde 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Forstliche Belange werden durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Somit 

entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Schutzgebiete i.S.d. §§ 23 und 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bleiben 

von der vorliegenden Planung unberührt. Somit entsteht kein weiterer Handlungsbe-

darf. 
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zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der UNB ist in der vorliegenden Auswertung der Stellungnahmen 

enthalten. 

 

 

Bauleitplanung 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die angeregten Inhalte 

werden entsprechend im Umweltbericht berichtigt.  

 

 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und das Begründungsdoku-

ment wird entsprechend der Anregung inhaltlich korrigiert. 
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ZAV, Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (24.05.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Informationen über das Vorhandensein von Altablagerungen und Vorbelastungen 

aufgrund von Altstandorten im Plangebiet liegen dem Zweckverband Abfallwirtschaft 

Vogelsbergkreis nicht vor. Somit steht die vorliegende Planung nicht den Belangen 

der Abfallwirtschaft entgegen. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 
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Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




